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AbwasserbeseItigung 
Vollzug des § 61a LWG 

Im Hinblick auf die Dichtl1eitsprüfung und die ggf, notwendige Sanierung 
undichter privater Abwasserleitungen konkretisiere ich meinen Er,lass 
vom 05.10.2010 wie folgt: 

DIchtheitsprüfung 

Entsprechend § 61 a LWG sind private Abwasserleitungen auf D.ichthelt 
zu prüfen. Die Art der Dichtheitsprüfung ist nicht vorgegeben, Als 
Regelverfahren hat sich eine optische Inspektion mit IV-Kamera 
bewährt. Damit können Schäden festgestellt, aber nicht alle undichten 
Stellen erkannt werden. Die optische Inspektion wird dennoch als 
Dichtheitsnachweis im Sinne der DIN 1986-30 anerkannt Lediglich für 
Fremdwasserschwerpunktgeblete und in Wasserschutzgebieten sind 
Ausnahmen sinnvoll. 

Die in der Regel preiswerteste Art der DichtheitsprOfung steHt die 
WasserstandsfüllprOfung dar. Dabei wird die Leitung zunächst 
abgesperrt und die Rohre bis 50 cm über den höchsten Punkt mit 
Wassergeflliit und über 15 Minuten gehalten. Die Leitung gilt als dicht, 
wenn eine bestimmte Wasserzugabemenge nicht überschritten wird. Bei 
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Aktenzeichen 
IV-7 031 0020407 

bei Antwort bille angeben 

Di~nalgabäud" u_nd 
Grundleitungen, die unter der Bodenplatte liegen, kann die FOllhöhe bis li.fera"schrill; 
zur obersten Rohrverbindung zwischen Bodenablaufgegenstand und !~~;~a~~s;~.idOrl 
Grundleitung reduziert werden. Die Füllhöhe reduziert sich dadurch Telefon 02114566·0 
.' . Telefax 02114566·388 
I.d.R. auf ca. 20·30 cm unter Fußbodenoberkante. Infosorvlco0211456ß-666 

. poststeUe@mkulnv,OlW.de 
Eine Druckprüfung gemäß DINEN1610 ist In der Regel nur bel www.umwelt.OIw.do . 
Neubauten' und wesentlichen Änderungen erforderlich. 

öffenUiche Vafkeh($mllteJ: 
RneJnbaho, l inien U7S und U79 
H~l.'tl'l:tl e Kennedydarnm oder 
BU$Unle 121 (Fluglla{en) und 722 
(Messo) Hallellelle Frankenplal: 
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Zeitpunkt der Dichtheitsprüfung außerhalb von Wasserschutz- Seite 2 von 3 

gebieten 

Den spätesten Zeitpunkt der Durchführung einer Dichtheitsprüfung legt 
die Gemeinde fest. Die Gemeinde kann die Überprüfung des öffentlichen 
Kanals mit . der Überprüfung . der privaten Abwasserleitungen 
zusammenlegen. Dies hat den Vorteil, dass für den Bürger 

. nachvollziehbar wird, dass .. für die öffentlichen und privaten 
Abwasserleitungen die gleichen Maßstäbe gelten.· 

Wenn die Gemeinde von dieser Option keinen Gebrauch macht, weil die 
öffentliche Kanäle in den letzten Jahren bereits ein- oder mehrmals 
untersucht worden sind, sollte die Gemeinde im Zuge ihrer 
Unterrichtungs- und Beratungspflichten die Bürger über diese 
Untersuchungen informieren. 

Dichtheitsbescheinigung 

Als Anlage liegt dem Erlass die im Auftrag des MKUNL Verarbeitete 
Musterdichlheitsbescheinigung bei. Eine einheitliche Form der Be­
scheinigung · erleichtert die Handhabung durch die betroffenen 
Bürgerinnen und Bürger, die prüfenden Sachkundigen sowie durch die 
Kommunen. Ich · bitte die Kommimen . über die Musterdichtheits­
bescheinigung zu unterrichten und deren Einsatz dringend zu 
empfehlen. 

Anhand des der Musterdichtheitsbescheinigung beigefügten 
Bildreferenzkatalogs soll eine einfache Bewertung von Schadensbildern 
ermöglicht werden. 

Sanierungsnotwendigkeiten und Fristen 

Sofern die Dichtheitsprüfung ergibt, dass die private Abwasseranlage 
starke oder mittlere Schäden aufweist, ist sie grundsätzlich zu sanieren . 

. Die Entscheidung, ob und wann eine Sanierung erforderlich ist, 
trifft vorbehaltlich waSser- . und bodenschutzrechtlicher 
Entscheidungen der. zuständigen Ordnungsbehörden - die 
Gemeinde. Dabei kann eine Orientierung an . der zu erwartenden 
Neufassung der DIN 1986 -30 (vergleiche Entwurf Stand: 10/2010) 
hilfreich sein. 
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Bei Schäden, die beispielsweise die Standsicherheit betreffen Seite 3 von 3 

(Schadenskategorie A), ist eine sofortige Sanierung erforderlich. 
Entsprechend der zu eIWartenden Neufassung der DIN 1986 -30 sollte 
diese Sanierung nach Möglichkeit innerhalb von 6 Monaten 
abgeschlossen sein. 

Bei mittelschweren Schäden soll die Sanierung in einer angemessenen 
Frist erfolgen. Entsprechend der zu erwartenden Neufassungder 
DIN 1986 -30 sollte diese Sanierung nach Möglichkeit. innerhalb von 5 
Jahren abgeschlossen sein . 

. FOr geringe Schäden der Schadensklasse C sollten grundsätzlich keine 
Sanferungsfrlsten vorgegeben werden; die Beurteilung einer 
Notwendigkeit der Sanierung kann im Rahmen der wiederkehrenden 
Prüfung erfolgen. 

Dränageanschlllsse am Schmutz- oder Mfschwasserkanal 

. Die Abwassersalzungen fast alter Gemeinden beinhalten ein Verbot des 
Einleitens von Drainagewasser in Schmutz- oder MIschwasserkanäle. 
Vielerorts sind Drainageanschlüsse trotzdem toleriert worden. Die 
Kenntnis Ober den Umfang der Drainageeinleitungen und die damit 
verbundenen Kosten ist großenteils vor Ort nicht vorhanden. Gerade in 
Fremdwasserschwerpunktgebieten ist diese Kenntnis aber notwendig, 
um effiziente Sanierungskonzepte für die öffentllche Kanalisation zu 
ermöglichen. Insofern stellt die Feststellung "Drainageanschluss" eine 
Grundlage für zukünftige Kanaisanierungsmaßnahmen im öffentlichen 
Bereich dar. Sie bedeutet nicht, dass der ' private 
Grundstücksbesitzer in Jedem Fall den Drainageanschluss zu 
beseitigen hat. Für ein Abklemmen der Drainage von Schmutz- und 
Mischwasserkanälen muss häufig erst eine entsprechende öffen1flche 

. Ableitung ermöglicht werden. Dies kann beispielsweise durch 
Umwandeln eines Mischwassersystems in ein Trennsystem geschehen. 

Im Auftrag 



Bescheinigung über das Ergebnis der Dichtheitsprüfung gern. § 61a LWG NRW 

D ErstprOfung DWiederholungsprOfung 

Grundstückseigontümor Grundstück 
Sathkund\ger (Name, Vorname) 

Name S .... unternehmen (Name) 

S .... PI.Z, O<t S .... 

PI.Z, Ort F'" Flußlüdr; PLZ. Ort 

Telefon Baujahr des Entwisserungssystems TelefOnIFax 

E-Mail-Adresse AbwassetIeitungen im Wasserscootzgebiet FlKtsteUung der SachlWnde dUlCh 

Oia 0 .... Zone· 

1. Angaben .... __ ng 3. Angaben ZU clon dwchgefilhr10n Prüfungen 

1.1 Die private Abwasserteitung ist angeschlossen an 3.1 Die im 8dreich oder unzugangich vertegten -.sserfilhrenden 

[] öl!entlichen Kanal 
Leitmgen M.<den geprüft mittels 

[] öIIentIichen SdIacht o 0jIIische Inspektion [] Luft []Wasser 
[] KleinkUlranlage/Abwassetsarmlelgrube 

angewandJe Prüfnorm 

Anmertrung 

12 Die im Erdreich oder in der Bodenptatte unzuganglich verlegten 32 samtIiche abwasseIfOhrend SdIachte und InspeIdionsöllnungen 
AbwasserIeitmgen -. unter.;ucht und Leitmgen -. geprüft mittels 

YOIlstäncig .. /weise 
des privaten Grunclstüdcs [] 0 o 0jIIische Inspektion []Luft []Wasser 

(HausanschJussIei einschL GnmIeitungen) 

in äffentichen Straßenraum D 0 angewandJe Prüfnorm (GrundstOCksans<:hlusslitUlg) 

Zuleitung zw ~Abwassersammelgrube D [] 4. FehianschKisso an clon öIfontIlchen Kanal 

Anmertrung 
[] keine Fehlanschlüsse_ 

1.3 ArIass der PrOfurg 
[] _ an Regenwasserl<anal 

o nach wesendicher Andermg 
C Regenwasser an Sdmutr 'asse kaowl 8 nach ElSI- oder NeuefridlIU1g 

iml!e5tand o nach Sonierung D Sonstige 

Anmertrung 5. ErgobnIs cl..- Prüfung 

1.4 Vorhandene technische Elemente Teilabschnitt (\191. Lageplan) 
D Schachte [] InspektionsöI!nu Nr._ Nr. Nr. - -
[] Sonstige dicht [] 0 D 

2. Angaben zu clon Elnloitungen nicht dicht wg. Sd1aden [] 0 [] 
(s.Schadensbewert ..... ) 

2. 1 Bei der Enleitung in die öffentliche Kanalisation handelt es sich um 
Schadensbe\NerlUort 

[] Musliches Abwasser [] gewerbliches Abwasser s_ [] 0 [] 
[] -Jagswasser [] Dranagewasser mittel [] 0 [] 

22 Das Schmutz·1Mschwasser des privaten Groodstücks wird 
gering [] 0 [] 
kein Schaden [] [] [] 

eingeleitet in 

8~ 8~ • oemäß BiIdre/erenzkataloQ NRW 

Dränage ~ MisdH Schmutz· D 0 [] 
[] anderes 5ystem wassersystam angeschlossen 

23 Das Niederschlagswas des privaten Grundstocks wird eingeleitet 
in 

[J Keine Dränage am Misch-l Schmutzwassersystem vomanden 

D MlSdlwassefsyStem [] ein bis zur öffenUlcnen KanaliSa- 8eSCModClheitet, 

tion getrennt ge/Ohrtes Nieder-
schlagswa_ 

D OberftilChengew.lsser D Untergrund 

[] sonstige 8n1eitung 

2.4 Wenn oranage_: Datum der PrOfung 
angeschlossen auf dem privaten GrundstiJd< an 

[] Moschwasse<syste [] ein bis zur offentlic:hen Kanalisa-
tion getremt gefUlnes Nieder· 
schIagSW3SSerSjSlem 

[] Schmutzwassefsystem [] Untergrund (Vel5id<erung) 
Stempelt UntH'SChrift Sachkundiger 

[] sonstige 8n1eitung mit seiner Unterschrift, dass er zum Zeitpunkt 
~;Pril/u"!l : ii~~~la LWG NRW ist (5. Liste 

er'~an I Lageplanslrizze ~. 
I ) 

[] Prüfprotokole Luft I Wasser 
11/00 ,nm 

Nur bei TV-Untersuchung: [] CDIDVD 
[] Haitungsbericht Termin der nächst.,. r-au'ären Prüfung: I (MMlJJ) 

DSoostiges ______________________ __ 



Hinweise zur Dichtheitsprüfung von privaten Abwasserleitungen 
(§ 61 aLandeswassergesetz Nordrhein-Westfalen) 

Wo kann man sich über die Durchführung der Dichtheitsprüfung beraten lassen? 

Nach § 61 a Abs. 5 Landeswassergesetz (LWG) ist die Gemeinde verpflichtet, die Grundstückseigentümer 
über die Durchführung der Dichtheitsprüfung zu unterrichten und zu beraten. Es ist zu empfehlen, die 
Beratungsangebote der Gemeinde wahrzunehmen. 

Wer darf prüfen? 

Die Dichtheitsprüfung von privaten Abwasserleitungen darf nur von Sachkundigen durchgeführt werden, 
die unter www.lanuv.nrw.de/wasser/abwasser/dichtheit.htm beim Landesamt für Natur, Umwelt und 
Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen auf der Liste geführt werden. 

Der Sachkundige muss sich im Vorfeld der Prüfung über die örtlichen Randbedingungen und über beson­
dere Anforderungen an die Dichtheitsprüfung informiert haben (z.B. die jeweilige Entwässerungssatzung, 
Entwässerungssystem, Wasserschutzgebiete, Fremdwasserschwerpunktgebiet, hydrogeologische Ver­
hältnisse). 

Was ist zu prüfen? 

Alle Abwasserleitungen des Grundstücks, die im Erdreich oder in der Bodenplatte unzugänglich verlegt 
sind und Schmutzwasser ableiten, sind auf Dichtheit zu prüfen. Die Prüfpfiicht umfasst auch private Ab­
wasserleitungen, die über fremde Grundstücke verlaufen. Ebenfalls zu prüfen sind alle in die Abwasserlei­
tung integrierten Bestandteile, wie z.B. Einsteigeschächte und Inspektionsöffnungen. Abwasserleitungen 
zur getrennten Ableitung von Niederschlagswasser werden von der Prüfpflicht nicht erfasst. 

Die Funktionsfähigkeit der Rückstausicherung ist nicht Gegenstand der Prüfung. Aus Gründen des Ge­
bäude- und Versicherungsschutzes ist eine solche Prüfung jedoch zu empfehlen. 

Wann ist zu prüfen? 

Eine Dichtheitsprüfung privater Abwasserleitungen ist durchzuführen: 

• bei Neubau oder Änderung der Abwasserleitungen unmittelbar nach der Fertigstellung, 
• als Erstprüfung im Bestand grundsätzlich spätestens bis zum 31.12.2015, 
• als Wiederholungsprüfung danach in Abständen von höchstens 20 Jahren. 

Die Gemeinde kann für die Erstprüfung in einer Satzung abweichende (auch verkürzte) Fristen festlegen. 

Wie ist zu prüfen? 

Entsprechend § 61 a LWG sind private Abwasserleitungen auf Dichtheit zu prüfen. Die Art der Dichtheits­
prüfung ist nicht vorgegeben. Als Regelverfahren hat sich eine optische Inspektion mit TV-Kamera be­
währt. Damit können Schäden festgestellt, aber nicht alle undichten Stellen erkannt werden. Die optische 
Inspektion wird dennoch als Dichtheitsnachweis im Sinne der DIN 1986-30 anerkannt. 

Die preiswerteste Art der Dichtheitsprüfung stellt die Wasserfüllslandsprüfung dar. Dabei wird die Leitung 
zunächst abgesperrt und die Rohre bis 50 cm über den höchsten Punkt mit Wasser gefüllt und über 15 
Minuten gehalten. Die Leitung gilt als dicht, wenn eine bestimmte Wasserzugabemenge nicht überschrit­
ten wird. Bei Grundleitungen, die unter der Bodenplatte liegen, kann die Füllhöhe bis zur obersten Rohr­
verbindung zwischen Bodenablaufgegenstand und Grundleitung reduziert werden. Die Füllhöhe reduziert 
sich dadurch i.d.R. auf ca. 20-30 cm unter Fußbodenoberkante. 

Eine Druckprüfung gemäß DIN EN 1610 ist in der Regel nur bei Neubauten und wesentlichen Änderun­
gen erforderlich. 

Für Abwasserleitungen in bekannten oder ausgewiesenen Fremdwasserschwerpunktgebieten, in Was­
serschutzgebieten, sowie in Gebieten mit klüftigem Untergrund (Karst) hat das Ministerium für Klima­
schutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz NRW den Gemeinden empfohlen, in der 
Entwässerungssatzung das Erfordernis einer Dichtheitsprüfung mit Wasser oder Luft festzulegen. 

Hinweise für die Durchführung der Dichtheitsprüfung von privaten Abwasserleitungen gemäß §61a LWG NRW 1/3 
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Wie ist mit Fehlanschlüssen umzugehen? 

Fehlanschlüsse und angeschlossene Dränagen sind im Rahmen der Dichtheitsprüfung festzustellen und 
zu dokumentieren. Die Gemeinde wird dann zu entscheiden haben, wie mit diesen Anschlüssen umzuge­
hen ist. Denn vielfach sind alternative Ableitungsmöglichkeiten für Dränagewasser erst zu schaffen. 

Was gehört zur Dokumentation der Dichtheitsprüfung? 

Ober das Ergebnis der Dichtheitsprüfung ist eine Bescheinigung zu erstellen. Dieser Bescheinigung 
über das Ergebnis der Dichtheitsprüfung sind als Anlagen 

• ein Bestandsplan I eine Lageplanskizze (Grundstücks- und Gebiiudeumrisse mit Darstellung 
der gesamten Abwasserleitungen und deren Längen, Nennweiten und Materialien sowie der 
Kennzeichnung der geprüften Leitungen und der geprüften, in die Abwasserleitung integrierten 
Bestandteile (vgl. Beispiel Lageplan)) und 

• Prüfprotokolle Luft I Wasser oder bei einer optischen Inspektion digitale Daten wie Filme, Fo­
tos auf Datenträger (CD/DVD) beizufügen. 

Wie muss der Grundstückseigentümer mit der Bescheinigung über das Ergebnis der 
Dichtheitsprüfung verfahren? 

Der GrundstOckseigentümer hat die Bescheinigung aufzubewahren und der Gemeinde auf Verlangen 
vorzulegen (§ 61a Abs. 3 LWG). Manche Gemeinden haben in ihren Satzungen Regelungen getroffen, 
bis wann die Bescheinigung vorzulegen ist. 

Sollten bei der Prüfung Fehlanschlüsse (z.B. Dränagen) festgestellt werden, so sollte die Gemeinde in 
jedem Fall angesprochen werden, da für die Ableitung von Dränagewasser vielfach erst eine entspre­
chende Regelung getroffen werden muss. 

Nach welchen Kriterien erfolgt die Schadens bewertung? 

Die Schadensbewertung (Ziffer 5 der Bescheinigung) soll an hand der zu erwartenden Neufassung der 
DIN 1986 -30 (vergleiche Entwurf Stand: Oktober 2010) und des vom Ministerium für Klimaschutz, Um­
welt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen herausgegebenen 
Bildreferenzkatalog - Private Abwasserleitungen - (Stand: Mai 2011) erfolgen. 

Was geschieht, wenn Schäden festgestellt wurden? 

Sofern die Dichtheitsprüfung ergibt, dass die private Abwasseranlage starke oder mittlere Schäden auf­
weist, ist sie grundsätzlich zu sanieren. Die Entscheidung, ob und wann eine Sanierung erforderlich ist, 
trifft - vorbehaltlich wasser- und bodenrechtlicher Entscheidungen der zuständigen Ordnungsbehörden -
die Gemeinde. Dabei kann eine Orientierung an der zu erwartenden Neufassung der DIN 1986 -30 hilf­
reich sein. 

Bei Schäden, die beispielsweise die Standsicherheit betreffen (Schadensklasse A), ist eine sofortige Sa­
nierung erforderlich. Entsprechend der zu erwartenden Neufassung der DIN 1986 -30 sollte diese Sanie­
rung nach Möglichkeit innerhalb von 6 Monaten abgeschlossen sein. 

Bei mittelschweren Schäden (Schadensklasse B) soll die Sanierung in einer angemessenen Frist erfol­
gen. Entsprechend der zu erwartenden Neufassung der DIN 1986 -30 sollte diese Sanierung nach Mög­
lichkeit innerhalb von 5 Jahren abgeschlossen sein. 

Für geringe Schäden (Schadensklasse C) sollten grundsätzlich keine Sanierungsfristen vorgegeben wer­
den; die Beurteilung einer Notwendigkeit der Sanierung kann im Rahmen der wiederkehrenden Prüfung 
erfolgen. 

Die erfolgreiche Sanierung muss durch eine Dichtheitsbescheinigung dokumentiert werden. 

Sofern von Vornherein erkennbar ist, dass die Dichtheit der bestehenden Abwasserleitungen nicht gege­
ben und eine Sanierung daher in jedem Fall erforderlich ist, muss vor der Sanierung keine Dichtheitsprü­
fung durchgeführt werden, da diese nach der Sanierung ohnehin wiederholt werden muss. 

Hinweise für die Durchführung der Dichtheitsprüfung von privaten Abwasserleitungen gemäß §61a LWG NRW 2/3 
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Lageplan/Skizze Grundstücksentwässerung, Beispiel 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

(-<l'r-;:::;J:=========;-]<>-, , , , , , , , , , , 
: ......... f : , , , , , , , , , 

~ ON I 

, , , , , , , , , , , 
8 : 

Sb, LIIC ..... _ t 

!! : 
G ' 

~L, ::=====~=~jt=~,~! 
... ---' .. ------- -: r-- - -~ ----- -~--~---) 

( '" 
2.61 I 

R~yjsionsschocht ~ 
ON lOOOB RecJenlllQsser ~ 

, , 

S1 Schmutzwasser 

I Grundstlld<!q'ellz, V 
- :--0- - -- , , , öffll!ntlich« Kanal Rtganwass .. 

öffentlicher Kanal Schmutz_asser 

Musterstrol3e 

legende Eigf!nbiner. 

-0-

~~,g~,"~.~.sser~~t~~~ Logeplon/Skizzlr Ort Schmutz .. -asser Grun<1stDcks8'lt"Ö$$I1JnlJsonkJ~e r-5,.-lroll.:::..:,t::-+ _______ --l 
niclIt untersucht -Bei~iel- Haus-Nr.: 

Dab.nt: 

Erläuterungen 
Eine Kurzbeschreibung zur Vorgehensweise bei der Durchführung ist oft hilfreich, so sind beispielsweise 
Anlagenteile, für die kein Nachweis vorgelegt werden konnte, zu begründen und im Plan zu kennzeich­
nen. Bei einer optischen Inspektion ist der Lageplan auf einem Datenträger (CD) zu speichern. Eine geo­
referenzierte Erstellung des Lageplans kann vorteilhaft sein. 

Im Lageplan/Skizze sind anzulegen: Grunddaten wie Straßenname, Hausnummer sowie Informationen zu 
Entwässerungssystemen (SW, MW, RW, DW), Anlagenbauteilen (Inspektionsöffnungen, Schächte etc.), 
Rohrwerkstoffen, Längen, Durchmessern sowie Höhen von Schachtdeckeln und Sohltiefen. 

Für die Zuordnung von Mess- und Videodaten ist es notwendig, die nachstehenden Orte auf Gebäude­
ecken einzumessen und eine Nummerierung einzuführen (üblicherweise entgegen der Fließrichtung): 
Schächte und Inspektionsöffnungen, Gebäudeanschlüsse, Zusammenführungen von zwei Leitungen oh­
ne Schacht (Anschlusspunkte ). 

Zur Orientierung ist ein Nordpfeil einzutragen. 
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Ministerium für Klimaschutz. Umwelt. 
Landwirtschaft. Natur- und Verbraucherschutz 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

Bild referenzkatalog 

- Private Abwasserleitungen -

- Auffälligkeiten und Schäden -
(mit Zustandsbewertung und Sanierungsfristen nach E DIN 1986-30) 

Stand: Mai 2011 



Bildreferenzkatalog "Private Abwasserleitungen" ==?.;?-..... '3l 
Vorwort 

Der Bildreferenzkatalog "Private Abwasserleitungen" wurde im Rahmen des For­

schungsprojektes "Konzeption zur Bürgerinformation und -einbindung zu § 61a LWG 

bzw. zu privaten Hausanschlüssen (AZ: IV-7-042 600 004H)" im Auftrag des Ministe­

riums für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des 

Landes Nordrhein-Westfalen erarbeitet. Er wurde vom IKT - Institut für Unterirdische 

Infrastruktur zusammengestellt und mit dem Kommunalen Netzwerk Grundstücks­

entwässerung sowie aktueller Literatur und Normung abgestimmt. 

Der Bildreferenzkatalog ist als Orientierungshilfe für Hausbesitzer, als Arbeitshilfe für 

die Sachkundigen wie auch für die Städte und Gemeinden im Umgang mit den Er­

gebnissen von Dichtheitsprüfungen an privaten Abwasserleitungen gemäß § 61a 

LWG NRW zu verstehen. Er enthält eine Auswahl charakteristischer Bildbeispiele, 

die den Schadenskodierungen nach DIN EN 13508-2 (Stand: Mai 2007) zugeordnet 

sind. Zu jedem Bildbeispiel findet sich eine Beschreibung der Schadensklassen, Sa­

nierungsfristen und -prioritäten gemäß aktuellem Normentwurf der E DIN 1986-30 

(Stand: Oktober 2010). Auf dieser Basis können Schadensklassen, Sanierungsfristen 

und -prioritäten den jeweiligen örtlichen Rahmenbedingungen individuell angepasst 

werden. 

Anwendungshinweis 
• Einzelne Auffälligkeiten und Schäden sind stets im Gesamtzusammenhang der 

privaten Abwasseranlage zu sehen. Dies gilt insbesondere für die Wahl der Sa­

nierungsfristen. 

• Die in diesem Dokument dargestellten Bewertungen und Sanierungsfristen ent­

sprechen dem Normentwurf E DIN 1986-30 (Stand Oktober 2010). 

• Für die Schadensklasse C gilt in NRW abweichend von E DIN 1986-30, dass 

keine Sanierungsfristen festgelegt werden. Weitergehende Anforderungen der 

zuständigen Wasserbehörden bleiben hiervon unberührt (vgl. Rd.-Erlass des 

MKULNV vom 05.10.2010). 
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Einragendes Dichtungsmaterial, Scheitel 

Beschreibun : 

~fOr KlirrIMdIutz, u.....It, 
~~ ..... ~ 
.. 1..ancIa .... 40 h ... wt~ 

Der Dichtungsring, der zwei aneinander liegende Rohre abdichten soll, ragt sichtbar im oberen Bereich des Kanals hinein. 

Schadens klassen nach E DIN ,1986-30 (.1'1 0'!i/~20'!c1!!-0,1':'-_____________ ~~..J 

Schäden Schadensklassen 
Beschreibung Kodierung und gegebenenfalls A B C 

(Charakterisierung Cl bzw. C2) Priorität: Priorität: Priorität: 
nach DIN EN 13508-2 (O9l2003) soforVkurzfristin miltelfristia keine/nerinn 

Einragendes BAI (C1 - A, C2 - Al BI' X 
Dichtungsmaterial 

BAI (C1 -Z) 
.. 

"30(%) ~10bis<30(%) <10(%) 

Art des Dlchtungsmatenals. Dlchlnng (A), 
Art des Einragens: sichtbar verschoben, jedoch nicht in die Leitung hineinragend (Al; hängend, aber nichl gebrochen (8) - t iefster Punkt liegt im oberen Bereich des 
Kanals 

•• Art des Dichtungsmaterials: andere Dichtungsart (Z) - weitere Angaben sollten als Anmerkungen aufgezeichnet werden 

Sanierungsfristen"" "o, und SanierungsQriorität nach E DIN 1986-30 (10/2010): 

Schadensklasse A I B I c 
Sanierungsfristen WSZII 3 Monate d) 

WSZIII 6 Monate I 2 Jahre I 5 Jahre ' ) 

außerhalb WSZ 6 Monate 5 Jahre I 10 Jahre 
) Jedoch spätestens bei der nächsten Um- oder Anbaumaßnahme am Gebäude, der Abwasseranlage oder den Außenanlagen des Grundstückes. 
) Bei Lage der Abwasserleitungen im Grundwasser oder in der Grundwasserwechselzone sind die Fristen zu halbieren. 
) Bei günstigen Verhältnissen mit ausreichenden Grundwasserdeckschichten können die Fristen verdoppelt werden. 
) Die Fußnoten abis c gelten bei WSZ 11 nicht. 
) In,~,ass::hutzzonen gil~~~ßnote c r~~,ht [ ... ] tur Abwasserleitungen, die gewerbliches Abwasser vor Abwasserbehandlungsanlagen führen oder tur Entwässe-

run sanla en die als Auffan vorrichlun en nach DWA-A 787 betrieben werden. 

Sanierungspriorität I 11 111 

sehr hoch mittel bis hoch sehr gering bis gering 

Zuordnung ab 1 Schaden der Klasse A oder ab Schäden zwischen Klasse I und 111 keine Schäden oder nur Schäden der 
2 Schäden dar Klasse B ie 10m Klasse C 

Sanierungsfristen wie Schadensklasse A wie Schadensklasse B wie Schadensklasse C 

Seite 1 
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Einragendes Dichtungsmaterial, Sohle 

• • 

BAI 

Beschreibun 
Der Dichtungsring, der zwei aneinander liegende Rohre abdichten soll , ragt sichtbar im unteren Bereich d,es Kanals hinein. 

Schadensklassen nach E DlN 1986-30 10/2010)",: ______ _ 

Schäden Schadensklassen 
Beschreibung Kodierung und gegebenenfalls A B 

(Charakterisierung C1 bzw. C2) Priorität: Priorität: 
nach DIN EN 13508·2 (0912003) soforVkurzfristia mitleltristia 

Einragendes BAI (C1 A, C2-C/D) X 
DIchtungsmaterial BAI (Cl -Z)' ~30{%) ~10bis<30(%) 

Art des DIchtungsmaterials. Dlchtnng (A), 
Art des Einragsns: hängend, aber nicht gebrochen (Cl - tiefster Punkt liegt unterl1alb der horizontalen Mittellinie; gebrochen (0) 

•• Art des DJchtungsmaterials: andere Dichtungsart (Z) - weitere Angaben sollten als Anmerkungen aufgezeichnet werden 

Sanierungsfristen')' b), ,) und Sanierun9§j:!riorität nach E DIN 1986-30 (10/2010): 

Schadensklasse A I B I 
Sanierungsfristen WSZ II 3 Monate U' 

WSZIII 6 Monate I 2 Jahre 

außerhalb WSZ 6 Monate I 5 Jah re I 

C 
Priorität: 

keine/cerina 

< 10 (%) 

c 

5 Jahre · 

10 Jahre 
) Jedoch spätestens bei der nächsten Um- oder Anbaumaßnahme am Gebäude, der Abwasseranlage oder den Außenanlagen des GrundstOckes. 
) Bei Lage der Abwasserleltungen im Grundwasser oder in der Grundwasserwechselzone sind die Fristen zu halbieren. 
) Bei gUnstigen Verhältnissen mit ausreichenden Grundwasserdeckschichten können die Fristen verdoppelt werden. 
) OIe Fußnoten a bis c gelten bei WSZ 11 nicht. 
) In Wasserschutzzonen gilt Fußnote c nicht ( ... 1 für Abwasselieitungen, die gewelbliches Abwasser vor Abwasserbehandlungsanlagen führen oder für Entwässe-

ruOQsanlaoen die als AuffanqvonichlunQen nach OWA·A 787 betrieben werden. . 

SanIerungspriorität 1 11 111 
sehr hoch mittel bis hoch sehr gering bis gering 

Zuordnung ab 1 Schaden der Klasse A oder ab Schäden zwischen Klasse I und 11 1 keine Schäden oder nur Schäden der 
2 Schäden der Klasse B je 10 m Klasse C 

Sanie,ungsf,lsten wie Schadensklasse A wie Schadensklasse B wie Schadensklasse C 

Seite 2 
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IAInIIterIunI fOt Klinlaldlutz, l.ImwooIt, 
~~undV~ _ Undft HoonIrMIn-WHtfalftl 

Rissbildung (kleiner 0,5 mm), z.B. Haarrisse 

<0,5 mm 

In der Kanalwandung sind Risse wie z.B. feine Haarrisse zu erkennen (kleiner 0,5 mm). 

Schadensklassen nach E DIN 1986-30 (,L1 0",/",,2,,"01,-,0'L:'-~ ____ ~_~ __ ~_~ __ "'" 

Schäden Schadensklassen 
Beschreibung Kodierung und gegebenenfalls C 

(Charakterisierung Cl bzw. C2) Priorität 
nach DIN EN 13508-2 (09/2003) keine/qerinq 

Haarrisse BAS Cl A X 
Rissbildung BAB (Cl - BI cl" < 0,5 (mm) 

BAS C2 AI BIC 
, .. 

<0,5 (mm) 

BABIC2 BI Cl-" < 0,5 (mm) 
Art der RIssbildung. Oberflächennss (Haarnss) (Al ein RISS, der nur an der Oberfläche auftritt 
Art der Rissbildung: Riss (B) - Risslinien an der Rohrwand erkennbar, Segmente noch am Platz; Klaffender Riss (Cl - offener Spalt in der Aohrwand erkennbar, 
Segmente noch am Platz 
Verlauf der Rissbildung: in Längsrichtung (A) - ein Riss oder Bruch, der im Wesenllichen parallel zur Rohrachse verläuft; am Rohrumfang (B) - ein Riss oder Bruch, 
der im Wesenllichen am Rohrumfang verläuft; komplexe Rissbildung (C) - eine Gruppe von Rissen, die nicht als Längs- oder Querriss beschrieben werden kann 
Verlauf der Rissbildung: am Rohrumfang (B) - ein Riss oder Bruch, der im Wesentlichen am Rohrumfang verläuft; komplexe Rissbildung (C) - eine Gruppe von 
Rissen, die nicht als Längs- oder Querriss beschrieben werden kann 

Sanierungsfriste ' 1,",'1 und Sanierun~~riorität nach E DIN.1986-30 (10/2010): 

S c h aden sklasse I I c 
Sanierungsfristen WSZII 3 Monate

d 

WSZlll I 5 Jahre ~) 

außerhalb WSZ I 10 Jahre 
) Jedoch spätestens bei der nächsten Um- oder Anbaumaßnahme am Gebäude, der Abwasseranlage oder den Außenanlagen des Grundstückes. 
) Bei Lage der Abwasserleitungen im Grundwasser oder in der Grundwasserwechselzone sind die Fristen zu halbieren. 
) Bei gOnstigen Verhältnissen mit ausreichenden Grundwasserdeckschichten können die Fristen verdoppelt werden. 
) Die Fußnoten abis c gelten bei WSZ 11 nicht. 
) In Wasserschutzzonen gilt Fußnote c nicht [ ... ) tür Abwasserleitungen, die gewerbliches Abwasser vor Abwasserbehandlungsanlagen führen oder fOr Entwässe-

runasanlaaen die als AuffanovorrichtunQen nach DWA-A 787 betrieben werden. 

Sanierungspriorität 111 
sehr gering bis gering 

Zuordnung keine Schäden oder nur Schäden der 
Klasse C 

Sanierungsfristen wie Schadensklasse C 
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"..,.tertwrn fllrKllnYsc:loulz. U.....tL 
~Hatw- ...... v~ 
........... ~w..t1'aItII 

Rissbildung (0,5 bis 2 mm), z.B. Spiralrisse 

In der Kanalwandung sind Risse wie z.B. Spiralriss6 zu erkennen (0,5 mm bis 2 mm). 

Schadensklassen nach E DIN,1986-30 (.!.'10,!!{~20!!..1~0'lc:'-_______________ ...1 

Schäden Schadensklassen 
Beschreibung Kodierung und gegebenenfalls B 

(Charakterisierung C1 bzw. C2) Priorität: 
nach DIN EN 13508-2 (0912003) mittelfristiq 

Rissbildung BABIC1 BI cl' :> 0,5 bis< 2 (mm) 

BAB C2-AlB/C H ~ 0,5 bis< 2 (mm) 

BABIC2 BI CI'" ~ 0,5 bis< 2 (mm) 
Art der RIssbildung. RIss (8) Rissilnien an der Rohrwand erkennbar, Segmente noch am Platz, Klaffender RIss (C) offener Spallm der Rohrwand erkennbar, 
Segmente noch am Platz 
Verlauf der Aissbildung: in Längsrichtung (A) - ein Riss oder Bruch, der im Wesentlichen parallel zur Rohrachse verläuft; am Rohrumfang (8) - ein Riss oder Bruch, 
der im Wesentlichen am Rohrumfang verläuft; komplexe Rissbildung (C) - eine Gruppe von Rissen, die nicht als Längs- oder Querriss beschrieben werden kann 

ou Verlauf der Rissbildung: komplexe Rissbildung (C) - eine Gruppe von Rissen, die nicht als Längs- oder Querriss beschrieben werden kann 

Samerungsfrislen"""" und Sanierung~Jlrioriläl nach E DIN 1986-30 (10/2010)",,: ______ ...1 

Schadensklasse A I B I C 

Sanierungsfristen WSZ II 3 Monate d
) 

WSZIII 6 Monate I 2 Jahre I 
außerhalb WSZ 6 Monate I 5 Jahre I 

I Jedoch spätestens bei der nächsten Um- oder Anbaumaßnahme am Gebäude, der Abwasseranlage oder den Außenanlagen des Grundstückes. 

I Bei Lage der Abwasserleitungen im Grundwasser oder in der Grundwasserwechselzone sind die Fristen zu halbieren. 

I Bei günstigen Verhältnissen mit ausreichenden Grundwasserdeckschichten können die Fristen verdoppelt werden. 

I Die Fußnoten abis c gelten bei WSZ 11 nicht. 

Sanierungspriorität I 11 

sehr hoch mittel bis hoch 

Zuordnung ab 1 Schaden der Klasse A oder ab Schäden zwischen Klasse I und !ll 
2 Schäden der Klasse B je 10m 

Sanierungsfristen wie Schadensklasse A wie Schadensklasse B 
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~~ ..... ~ 
"~Noo"I"" 1fIIIa. 

Rissbildung (größer 2 mm) 

Beschreibun 

In der Kanalwandung sind Risse zu erkennen (größer 2 mm). 

Schadensklassen nach E DIN 1986-30 (10/2010 

Schäden Schadensklassen 
Beschreibung Kodierung und gegebenenfalls A 

(Charakterisierung C1 bzw. C2) Priorität: 
nach DIN EN 13508-2 (0912003) sofortlkurzfristig 

Rissbildung BABrCl-BlCI' 2:2 (mm) 

BAB C2 -/V BiC 
.. 

?! 2(mm) 

BAB (C2 - BI CI'" 2:2 (mm) 
Art der Alssblldung. Riss (6) Rlsshnren an der Rahrwand erkennbar, Segmellte noch am Platz, Klaffender RISS (C) offener Spailin der Rohrwand erkennbar, 
Segmente noch am Platz 
Verlauf der RissbIldung: in längsrichtung (A) - ein Alss oder Bruch, der im WesenUichen parallel zur Rohrachse verläuft; am Rohrumfang (8) - ein Riss oder Bruch, 
der im Wesentlichen am Rohrumfang verläuft; kompleKB RIssbildung (C) - eine Gruppe von Rissen, die nicht als Längs- oder Querriss beschrieben werden kann 

••• Verlauf der Rissbildung: komplexe Rissbildung (C) - eine Gruppe von Rissen, die nicht als Längs- oder Querriss beschrieben werden kann 

Sanierun sfristen')")'o) und Sanierungs riorität nach E DIN 1986-30 (10/2010): 

Schadensktasse A I I 
Sanierungsfrlslen WSZ I1 3 Monate ) 

WSZ IIl 6 Monate 

außerhalb WSZ 6 Monate I I 
) Jedoch spätestens bel der nächsten Um- oder Anbaumaßnahme am Gebäude, der Abwasseranlage oder den Außenanlagen des Grundstückes. 
) Bei Lage der Abwasserleilungen im Grundwasser oder In der Grundwasserwechselzone sind die Fristen zu halbieren. 
~ Bei günstigen Verhältnissen mit ausreichenden Grundwasserdeckschichten können die Fristen verdoppelt werden. 

Die Fußnoten abis c gelten bei WSZ!I nicht. 

Sanierungspriorität I 

sehr hoch 

Zuordnung ab 1 Schaden der Klasse A oder ab 
2 Schäden der Klasse B je 10m 

Sanierungsfristen wie Schadensklasse A 

Seite 5 
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~ftIr~""""'-R. 
~"""unoII''-tnwd_adwtI 
............... , ... wtf1IIs:c 

Rohrbruch, Boden nicht sichtbar 

Der Kanal ist zerbrochen und einsturzgefährdet. Der anliegende Boden ist (noch) nicht sichtbar. 

Schadensklassen nach E DIN 1986-30 (10/2010)",: _______ _ 

Schäden Schadensklassen 
Beschreibung Kodierung und gegebenenfalls A 

(Charakterisierung Cl bzw. C2) Priorität 
nach DIN EN 13508·2 (0912003) sofortlkurzfristiQ 

Rohrbruch/Einsturz SAC Cl -A X . Art des BrucheslEJnsturzes. Bruch (A) Segmente des Rohrs sichtbar verschoben, aber mcht fehlend 

Sanierungsfristen,),b),,) und SanierungsQriorität nach E DIN 1986-30 (10/2010): 

Schadensklassa A I 
Sanierungsfristen WSZII 3 Monate Q

) 

WSZ III 6 Monate 
außerhaJb WSZ 6 Monate 

Bei Lage der Abwasserleitungen im Grundwasser oder In sind halbieren. 
Bei günstigen Verhältnissen mit ausreichenden Grundwasserdeckschichten können die Fristen verdoppelt werden. 
Die Fußnolen abis c gelten bei WSZ 11 nicht. 

Sanierungspriorität I 

sehr hoch 

Zuordnung ab 1 Schaden der Klasse A oder ab 
2 Schäden der Klasse B ie 10m 

Sanierungsfristen wie Schadensklasse A 

I 
I 
I 

Foto Ingenieurbiiro Ballweg 
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Rohrbruch, Boden sichtbar 

Der Kanal ist zerbrochen und einsturzgefährdet. Der anliegende Boden ist sichtbar. 

Schadensklassen nach E DlN 1986-30 1 /2 10)".: _______________ ---' 

Schäden Schadensklassen 
Beschreibung Kodierung und gegebenenfalls A 

(Charakterisierung Cl bzw. C2) Priorität 
nach DIN EN 13508-2 (09J2003) sofort/kurzfristig 

Rohrbruch/Einsturz SAG C1 8)' X 
Art des Bruches/Einsturzes: Fehlen von Teilen B - e men! d rR hrw hl () S 9 e e 0 andfe an 

Sanierun sfristen"""" und Sanierun~Qriorität nach E DIN 1986-30 102010 

Schadensklasse A I I 
Sanierungsfristen WSZII 3 Monate 

WSZIII 6 Monate 
außerhalb WSZ 6 Monate I I 

) Jedoch spätestens bei der nächsten Um- oder Anbaumaßnahme am Gebäude, der Abwasseranlage oder den Außenanlagen des Grundstückes. 
) Bei Lage der Abwasserleitungen im Grundwasser oder in der Grundwasserwechselzone sind die Fristen zu halbieren. 
) Bei günstigen Verhältnissen mit ausreichenden Grundwasserdeckschichten können die Fristen verdoppelt werden. 
) Die Fußnoten abis c gelten bei WSZ 11 nicht. 

Sanierungspriorität l 

sehr hoch 
Zuordnung ab 1 Schaden der Klasse A oder ab 

2 Schäden der Klasse B je 10m 
Sanierungsfristen wie Schadensklasse A 
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Rohrbruch, Einsturz 

Der Kanal ist eingestürzt. Der anliegende Boden ist sichtbar bzw. bereits in den Kanal eingedrungen. 

Schadensklassen nach E D1N 1986·30 10/2010 : 

Schäden Schadensklassen 
Beschreibung Kodierung und gegebenenfalls A 

(Charakterisierung C1 bzw. C2) Priorität: 
nach DIN EN 13508·2 (0912003) sofortlkurzfristia 

Rohrbruch/Einsturz BAC C1 C X 
Art des Bruches/Einsturzes. Einsturz (C) Konstrukllonsgefuge vollständig zerstört 

Sanierun sfristen'l, bl,' und Sanierun s riorität nach E DIN 1986·30 (10/201 Ol: 

Schadens klasse A I I 
Sanierungsfristen WSZII 3 Monate dl 

WSZ III 6 Monate I 
außerhalb WSZ 6 Monate l I 

) Jedoch spätestens bei der nächsten Um- oder Anbaumaßnahme am Gebäude, der Abwasseranlage oder den Außenanlagen des Grundstückes. 
) Bei Lage der Abwasserleitungen im Grundwasser oder in der Grundwasserwechselzone sind die Fristen zu halbieren. 
) Bei günstigen Verhältnissen mit ausreichenden Grundwasserdeckschichten können die Fristen verdoppelt werden. 
) Die Fußnoten abis c gelten bei WSZ 11 nicht. 

Sanierungspriorität I 

sehr hoch 

Zuordnung ab 1 Schaden der Klasse A oder ab 
2 Schäden der Klasse B je 10m 

Sanierungsfristen wie Schadensklasse A 
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Hohlraum oder Boden sichtbar 

Im Kanal ist z.B. durch fehlende Wandungsteile ein Hohlraum oder Boden sichtbar. 

~fOr~U.......tt. 
~PUtw- .... v~ 
.. L..anoM. Now.l:aIo atfalM 

Schadensklasse E DIN 1986-30 (,-,10",/2",0'-'.:10~,,--: _____________ --' 

Schäden Schadensklassen 
Beschreibung Kodierung und gegebenenfalls A 

(Charakterisierung Cl bzw. C2) Priorität: 
nach OIN EN 13508-2 (09/2003) sofort/kurzfristig 

Boden sichtbar BAP oder BAD X 

Sanierun sfristen'''''' o, und Sanierun 5 riorität nach E DIN 1986-30 (.~10",1",2",-01-,,0"b: ______ "'" 

Schadensklasse A I I 
Sanierungsfristen WSZII 3 Monate d

) 

WSZIIi 6 Monate 
außerhalb WSZ 6 Monate 

) Jedoch spätestens bei der nächsten Um- oder Anbaumaßnahme am Gebaude, der Abwasseranlage oder den Außenanlagen des Grundstückes. 
) Bei lage der Abwasser1eitungen im Grundwasser oder in der Grundwasserwechselzone sind die Fristen zu halbieren. 
) Bei günstigen Verhältnissen mit ausreichenden Grundwasserdeckschichten können die Fristen verdoppelt werden. 
) Die Fußnoten abis c gelten bei WSZ 11 nicht. 

Sanierungspriorität I 

sehr hoch 

Zuordnung ab 1 Schaden der Klasse A oder ab 
2 Schäden der Klasse B ie 10 m 

Sanierungsfristen wie Schadensklasse A 
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Wurzeleinwuchs, schwach ausgeprägt 

In die Aohrverbindung zweier aneinander liegender Rohre oder durch die gebrochene Rohrwandung ragen sichtbar (noch) 
schwach ausgeprägte Wurzeln in den Kanal hinein. 

Schadensklassen nach E DIN 1986-30 (1012 10},..: _______________ _ 

Schäden Schadensklassen 
Beschreibung Kodierung und gegebenenfalls B 

(Charakterisierung Cl bzw. C2) Priorität: 
nach DIN EN 13508-2 (09/2003) mittelfristig 

Wurzeleinw uchs BBA C1 -Al BI C· <:: 10 % (von ON) 
Art d r Wurzeln: ?fal1lwurzel A' '" '" r in W In B' m , , W , 

'" e ( ),8 ze e e e urze ( j,ko pe es urzewe (C) 

Sanierun sfristen",b'" , und Sanierun~griorität nach E DIN 1986-30 (10/2010) .... : _____ ----' 

Schadens klasse A I B I 
San ierungsfristen WSZ II 3 Monate d) 

WSZI1l 6 Monate 2 Jahre 

außerhalb WSZ 6 Monate I 5 Jahre I 
) Jedoch spätestens bel der nächsten Um- oder Anbaumaßnahme am Gebäude, der Abwasseranlage oder den Außenanlagen des Grundstückes. 
) Bei Lage der Abwasserleitungen im Grundwasser oder in der Grundwasserwechselzone sind die Fristen zu halbieren. 
) Bei günstigen Verhältnissen mit ausreichenden Grundwasserdeckschichten können die Fristen verdoppelt werden. 
) Die Fußnoten abis c gelten bei WSZ 11 nicht. 

Sanierungspriorität I 11 
sehr hoch mittel bis hoch 

Zuo rdnung ab 1 Schaden der Klasse A oder ab Schäden zwischen Klasse I und 111 
2 Schäden der Klasse B je 10m 

Sanierungsfr isten wie Schadensklasse A wie Schadensklasse B 
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Wurzeleinwuchs, stark ausgeprägt 

In die Rohrverbindung zweier aneinander liegender Rohre oder durch die gebrochene Rohrwandung ragt sichtbar ein ausge­
prägter Wurzelballen in den Kanal hinein. 

Schadensklassen nach E DIN.1986-30 (10/2010)",: ______________ ......... 

I I I I I 

Sanieryngsfristen·"b'", und anierun~tillri""Q'_'r ·",ta.,· .,n""CUhl.t>= '-"=-=~ ,1."'-"ol<.O"''''_ _____ ---' 

Schadensklasse A I I 
Sanierungsfristen WSZII 3 Monate) 

WSZII' 6 Monate 
außerhalb WSZ 6 Monate I I 

} Jedoch spätestens bei der nächsten Um- oder Anbaumaßnahme am Gebäude, der Abwasseranlage oder den Außenanlagen des Grundstückes. 
) Bei Lage der Abwasserteitungen im Grundwasser oder in der Grundwasserwechselzone sind die Fristen zu halbieren. 
) Bei günstigen Verhältnissen mit ausreichenden Grundwasserdeckschichten können die Fristen verdoppelt werden. 
) Die Fußnoten abis c gelten bei W SZ 11 nicht. 

Sanierungspriorität I 

sehr hoch 

Zuordnung ab 1 Schaden der Klasse A oder ab 
2 Schäden der Klasse B ja 10m 

Sanierungsfr isten wie Schadensklasse A 
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Bildreferenzkatalog "Private Abwasserleitungen" 

Lageabweichung, kleiner Versatz 

Beschrelbun 
Die Rohrverbindung zweier aneinander liegender Rohre ist z.B. in radialer Richtung verschoben. Ein kleiner Versatz beschreibt 
den Zustand. bei dem z.B. die Verschiebung in radialer Richtung kleiner gleich 1 cm ist. 

Sch 

Schäden Schadensklassen 
Beschreibung Kodierung und gegebenenfalls 

(Charakterisierung Cl bzw. C2) 
nach OIN EN 13508-2 (0912003) 

Verschobene Rohr- BAJ C1-A 
verbindung BAJ_lCl - Bi 

BAJ Cl-C'" 
Art der Verschlebun : in Län srichtun A die Rohre sin arell I r R hr1 it n sachse verschoben 9 9 g() dpezuoeug 

•• Art der Verschiebung: radial (8) - die Rohre silld rechtwinklig zur Rohr1eitungsachse verschoben 
... Art der Verschiebung: im Winkel (Cl - die Rohrachsen sind nicht parallel zur Rohrieltungsachse 

C 
Priorität: 

keine!qerinq 
S 20 (mm) 

S 10 (mm) 
$ 5 (0) 

Sanierungsfristen'"bJ," und Sanierungspriorität nach E DIN 1986-30 (1.0/2010): 

Schadensklasse I I c 
Sanierungstristen WSZII 3 Monate dl 

WSZ III I I 5 Jahre-) 
außerhalb WSZ 10 Jahre 

) Jedoch spätestens bei der nächsten Um- oder Anbaumaßnahme am Gebäude, der Abwasseranlage oder den Außeoanlagen des GrundstOckes. 
) Bel Lage der Abwasserleitungen im Grundwasser oder in der Grunctwasserwechselzona sind die Fristen zu halbieren. 
) Bei giins!igen Verhältnissen mit ausreichenden Grundwasserdedlschichten können die Fristen verdoppelt werden. 
) Die Fußnoten a bis c gelten bei WSZ 11 nicht. 
) In Wassarschutzzonen gilt Fußnote c nicht [ ... ] fur Abwasserleltungen, die gewerbliches Abwasser vor Abwasserbehandlungsanlagen führen oder für Entwll.sse-

runosanlaoen die als AuffanCNOrrichtungen nach DWA-A 787 betrieben werden. 

Sanierun9spriorltät 111 
sehr gering bis gering 

Zuordnung keine Schäden oder nur Schäden der 
Klasse C 

Sanierungsfristen wie Schadensklasse C 
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Bildreferenzkatalog "Private Abwasserleitungen" 1.&:&... • b:d'IIft, N-... UIOd ............... .u..tr 
......... 1:1 ... 10.. wtfooIsu 

Lageabweichung, mittlerer Versatz 

Die Rohrverbindung zweier aneinander liegender Rohre ist z.B. in radialer Richtung verschoben. Ein mittelgroßer Versatz be· 
schreibt den Zustand, bei dem z.B. die Verschiebung in radialer Richtung zwischen 1 und 2 cm groß ist. Es ist (noch) kein 
Boden sichtbar. 

Schadenski s en nach E DIN 1986-30 10/2010 : 

Schäden 
Beschreibung Kodierung und gegebenenfalls 

(Charakterisierung Cl bzw. C2) 
nach DlN EN 13508-2 (0912003) 

Verschobene Rohr· BAJ (C1 - AI· 
verbindung BAJ C1-B 

BAJ C1 - CI·· 
Art der Verschiebun : in Lan srichtun A die Rohre sind arallel zur Rohrleitun sachse verschoben 9 9 g () P 9 

•• Art der Verschiebung: radial (8) - die Rohre sind rechtwinklig zur Aohrleitungsachse verschoben 
••• Art der Verschiebung: im Winkel (C) - die Aohrachsen sind nicht parallel zur Aohrleltungsachse 

Schadensklassen 
B 

Priorität: 
mittelfristiq 

:> 20 bis S 40 (mm) 
:> 10 bis:S 20 (mm) 

:> 5bis:=9(O) 

Sanierungsfristen'l.bl.OI und Sanierunrumriorität nach E DIN 1986-30 (10/2010 

Schadensklasse A I B I 
Sanierungsfristen WSZl1 3 Monate

Cj 

WSZ III 6 Monate I 2 Jahre 

außerhalb WSZ 6 Monate I 5 Jahre 
) Jedoch spätestens bei der nächsten Um- oder Anbaumaßnahme am Gebäude, der Abwasseranlage oder den Außenanlagen des GrundstOCkes, 
) Bei Lage der Abwasserleitungen im Grundwasser oder in der Grundwasserwechselzone sind die Fristen zu halbIeren. 
) Bei günstigen Verhältnissen mit ausreichenden Grundwassercleckschichten können die Fristen verdoppelt werden, 

d) Die Fußnoten a bis c gelten bei WSZ It nicht 

SanierungspriorItät 1 11 

sehr hoch mittel bis hoch 

Zuordnung ab 1 Schaden der K lasse A oder ab Schäden zwischen Klasse I und 111 
2 Schäden der Klasse B 'e 10 m 

, San ierungsfristen w ie Schadensklasse A wie Schadensklasse B 
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Bildreferenzkatalog " Private Abwasserleitungen" 

Lageabweichung, Boden sichtbar 

. , 

Beschreibung~: __________________ ~ ________ ___ 

~fIr~ lJmwMt. 
~ ............. ~ 
.... ~I ... cIol.~ i.U". 

Die Rohrverbindung zweier aneinander liegender Rohre ist z.B. in radialer Richtung soweit verschoben, dass der anstehende 
Boden sichtbar ist. 

Schäden 
Beschreibung Kodierung und gegebenenfalls A 

(Charakterisierung Cl bzw. C2) Priorität: 
nach DlN EN 13508-2 (0912003) soforVkurzfristiQ 

Verschobene Rohr- BAJ(e1 A >40 (mm) 
verbindung BAJ C1-B > 20 (mm) 

BAJ Cl C 
... 

> 9 (.) 
,v chleb : in Län srichlun A die Rohre sind arallei zur Rohr! itun sachse verschoben Artde ars uog 9 g() P e 9 

•• Art der Verschiebung: radia l (6) - die Rohre sind rechtwinklig zur RohrieitungsachsB verschoben 
••• Art der Verschiebung: im W inkel (Cl - die Rohrachsen sind nicht parallel zur Rohrleilungsachse 

Schadensklassen 

Sanierungsfristen"·b,.,, und Sanierung!r:!riorität nach E DIN 1986-30 ( . .!.1~0/~2~0.'.C10~c. ______ ~""", 

Schadensklasse A I I 
Sanierungsfristen W$ZII 3 Monate d

) 

WSZIII 6 Monate 
außerhalb W$Z 6 Monate 

) Jedoch spatestens bei der nachsten Um- oder Anbaumaßnahme am Gebäude, der Abwasseranlage oder den Außenanlagen des Grundstilekes. 
) Bei Lage der Abwasserleitungen im Grundwasser oder in der Grunclwasserwechselzone sind die Fristen zu halbieren. 
) Bel 9(instigen Verhaltnissen mit ausreichenden GrundwasserdeckschIchten können die Fristen verdoppeQ werden. 

;ij Oie Fußnoten abis c gellen bei WSZ 11 nicht 

SanJerungspriorität I 
sehr hoch 

Zuordnung ab 1 Schaden der Klasse A oder ab 
2 Schäden der Klasse B 'e 10 m 

Sanierungsfristen wie Schadensklasse A 
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Bildreferenzkatalog "Private Abwasserleitungen" 

Verformungen 

Das Rohr hat sich gegenüber dem Ausgangszustand verformt. 

Schadensklassen nach E DIN,1986-30 (~10~/~20~1!.!'0,l!.. _______________ ---' 

Schäden 
Beschreibung 

Verformung 

z.B. Steinzeug, Beton 
z.B. Kunststoff 

Kodierung und gegebenenfalls 
(Charakterisierung Cl bzw. C2) 
nach DlN EN 13508-2 (0912003) 

BAA, Rohr biegesteit' .. 
BAA, Rohr bieaeweich 

A 
Priorität: 

sofort/kurzfristi(1 
>7(%) 
~15(%) 

Schadensklassen 
8 C 

Priorität: Priorität: 
mittelfristig keine/gering 

<: 7 (%) <: 1 (%) 

<:! 6 bis < 15(%) <6{%) 

Sanierun sfristen·'· o,." und Sanierung~(!riorität nach E DlN 1986-30 10/2010): 

Schadensklasse A I 8 I c 
Sanierungsfristen WSZII 3 Monate d

) 

WSZIII 6 Monate 2 Jahre I 5 Jahre 0) 

außerhalb WSZ 6 Monate I 5 Jahre I 10 Jahre 
) Jedoch spätestens bei der nächsten Um- oder Anbaumaßnahme am Gebäude, der Abwasseranlage oder den Außenanlagen des Grundstückes. 
) Bei Lage der Abwasser1eitungen im Grundwasser oder in der Grundwesserwechselzone sind die Fristen zu halbieren. 
) Bei günstigen Verhältnissen mit ausreichenden Grundwasserdeckschichten können die Fristen verdoppelt werden. 
) Die Fußnoten abis c gelten bei WSZ 11 nicht. 
) In Wasserschutzzonen gilt Fußnote c nicht [ ... ] für Abwasserleitungen, die gewerbliches Abwasser vor Abwasserbehandlungsanlagen führen oder für Entwässe-

rungsanlagen die als Autfangvorrichtungen nach DWA-A 787 betrieben werden. 

Sanierungspriorität I " 111 

sehr hoch mittel bis hoch sehr gering bis gering 

Zuordnung ab 1 Schaden der Klasse A oder ab Schäden zwischen Klasse I und 111 keine Schäden oder nur Schäden der 
2 Schäden der Klasse B je 10m Klasse C 

Sanierungsfr isten wie Schadensklasse A wie Schadensklasse B wie Schadensklasse C 
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Bildreferenzkatalog "Private Abwasserleitungen" ~ftlrkllowcloutL """-'t. 
~"--WIIII~ .................... I,.,. 

Infiltrationen 

Beschreibung~: ____________________________________________________________ ~ 

In den Kanal dringt sichtbar Wasser hinein (sog. Fremdwasser). 

Schadensklassen nach E DIN 1986-30 10/2010)!!..: ______ _ 

Schäden Schadensklassen 
Beschreibung Kodierung und gegebenenfalls A B 

(Charakterisierung C1 bzw. C2) Priorität Priorität: 
nach DIN EN 13508-2 (0912003) soforVkurzfristia mitteltristiQ 

Infiltration BBF(C1 C/D X 

BBF lC1 - AI Bi" X 

-Inlensltat des Wasseremtntts. Fließen (C) kontinUierliches Fließen, Spritzen (0) Emdnngen unter Druck 
•• Intens!!!! des Wassereintritts: Schwitzen (Al - langsames Eindringen von Wasser - keine sichtbaren Tropfen; Tropfen (8) - EIntropfen - kein kontinuierliches Fließen 

S!lnierun str' len,),b),,) und Sanieru ~pri9riläl n"",c"-,-,,,,-,,,,,-,,,-,,,,,,,,,,,,,,,,-,,,,,,,,,,,,-..,,, 

Schadensklasse A I B I 
Sanierungsfristen WSZII 3 Monate 

WSZIII 6 Monate I 2 Jahre 
außerhalb WSZ 6 Monate I 5 Jahre I 

) Jedoch spätestens bei der nachsten Um- oder Anbaumaßnahme am Gebäude, der AOwasseranlage oder den Außenanlagen des GrundstOckes, 
) Bel Lage der AOwasserleitungen im Grundwasser oder in der GrundwasseJWeChselzone sind die Fristen zu halbieren. 
) Bel günstigen Verhältnissen mit ausreichenden Grundwasserdecksd'lichten kÖMen die Fristen verdoppelt werden. 
) Die Fußnoten abis c gelten bei WSZ 11 nicht. 

Sanierungspriorität I 11 

sehr hoch mittel bis hoch 

Zuordnung ab 1 Schaden der Klasse A oder ab Schäden zwischen Klasse I und tII 
2 Schäden der Klasse 8 je 10m 

Sanierungsfristen wie Schadensklasse A wie Schadensklasse B 
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Bildreferenzkatalog " Private Abwasserleitungen" 

Einragender Anschluss 

Ein Anschluss ragt nicht fachgerecht in den Kanal, hinein. Es ist kein Boden sichtbar. 

Schadensklassen nach E DIN 1986-30 10/2010 : 

Schäden Schadensklassen 
Beschreibung Kodierung und gegebenenfalls A S C 

(Charakterisierung C1 bzw. C2) Priorität: Priorität: Priorität: 
nac h DIN EN 13508-2 (0912003) sofort/kurzfristia mittelfristiQ keine/aerina 

Einragender Anschluss SAG > 30 (% von ON) ;;: 10 bis< 30 (% v. DN) <10 (% von ON) 

Sanierun sfristen'" b). " und Sanierunru;'I'l!"'IL!!!l!.\.lll1!lill.&JD~1 U'9~8~6!:.-3~0~\,(1~0'!.'/2~0!J1",,01)~: ______ --i 

Schadens klasse A I B I c 
Sanierungsfristen WSZII 3 Monate d

) 

WSZ IIi 6 Monate 2 Jahre 5 Jahre e) 

außerhalb WSZ 6 Monate I 5 Jahre 10 Jahre , Jedoch spätestens bei der nächsten Um- oder Anbaumaßnahme am Gebäude, der Abwasseranlage oder den Außenanlagen des Grundstückes. 
) Bei lage der Abwasser1eitungen im Grundwasser oder in der Grundwasserwechselzone sind die Fristen zu halbieren. 
) Bei günstigen Verhältnissen mit ausreichenden Grundwasserdeckschichten können die Fristen verdoppelt werden. 
) Die Fußnoten abis c gelten bei WSZ 11 nicht. 
) In Wasserschutzzonen gilt Fußnote c nicht [ ... ] für Abwasser1eitungen, die gewerbliches Abwasser vor Abwasserbehandlungsanlagen führen oder für Entwasse· 

runnsanlanen die als Auffannvorrichtunaen nach DWA·A 787 betrieben werden. 

Sanierungspriorität I 11 111 
sehr hoch mittel bis hoch sehr gering bis gering 

Zuordnung ab 1 Schaden der Klasse A oder ab Schäden zwischen Klasse 1 und 111 keine Schäden oder nur Schäden der 
2 Schäden der Klasse B ie 10m Klasse C 

Sanierungsfristen wie Schadensklasse A wie Schadensklasse B wie Schadensklasse C 

Seite 17 



Bildreferenzkatalog "Private Abwasserleitungen" 

Hindernisse und Fremdkörper 

Beschreibun 
Im Kanal befinden sich Fremdkörper, die den Kanalquerschnitt verengen (z.B. Besteckreste). 

Schadensklassen nach E D1N 1986-30 (..,10""/2",0 .... 1"'0.,..: ____ _ 

. 

Schäden Schadensklassen 
Beschreibung Kodierung und gegebenenfalls A B C 

(Charakterisierung Cl bzw. C2) Priorität: Priorität: Priorität: 
nach DIN EN 13508-2 (09/2003) sofortlku rzfristig mittelfristig keineJgeri~g 

Andere Hindernisse BSE Cl-AlB/C/EJF/H/Z <:! 30 C% von ON) <:!: 10 bis <30(%v. ON) < 10 C% von ON) 
Beschreibun des Hindernisses: heraus efallene 5 Zie el oder Mauerwerk lie enllie I in der Rohrsohle A . heraus ebrochene Rohrstücke lie en in der Rohrsohle 9 9 () 9 9 9 ( j, 9 9 
(B); anderer Gegenstand liegt in der Rohrsohle (Cl; Gegenstand in Rohrverbindung eingekeilt (E); Gegenstand dringt durch einen AnschlussJAbzweig ein (F); Gegens­
tanc1l0bjekt in den Rohrkörper eingebaut (H); anderes Material (Z) - weitere Angaben sollten als Anmerkungen aufgezeichnet werden 

Sanierun sfristen'" b). 01 und Sanierun!l!l1riorität nach E DIN 1986-30 (1 0/201 Ol~: _____ _ 

Schadensklasse A I B I c 
Sanierungsfristen WSZII 3 Monate d) 

WSZ!II 6 M onate ) 2 Jahre 5 Jahre e 

außerhalb WSZ 6 Monate ) 5 Jahre 10 Jahre 

) Jedoch spätestens bei der nächsten Um- oder Anbaumaßnahme am Gebäude, der Abwasseranlage oder den Außenanlagen des Grundstückes. 
) Bei Lage der Abwasserleitungen im Grundwasser oder in der Grundwasserwechselzone sind die Fristen zu halbieren. 
) Bei günstigen Verhältnissen mit ausreichenden Grundwasserdeckschichten können die Fristen verdoppelt werden. 
) Die Fußnoten abis c gelten bei WSZ 11 nicht. 
) In Wasserschutzzonen gilt Fußnote c nicht ( ... ] fUr Abwasserleitungen, die gewerbliches Abwasser vor Abwasserbehandlungsanlagen führen oder für Entwässe-

runcsanlaaen die aJs Auffanovorrichtunaen nach DWA·A 787 betrieben werden. 
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Bildreferenzkatalog "Private Abwasserleitungen" 

Einragende Gegenstände, z.B. Fremdleitungen 

Im Kanal befinden sich einragende Gegenstände, die den Kanalquerschnitt verengen (z.B. querende Fremdleitungen). 

Schadensklassen nach E DlN 1986-30 10/2010),,-: ______ ~ 

Schäden Schadensklassen 
Beschreibung Kodierung und gegebenenfalls A B 

(Charakterisierung ~1«(bZW. C2) Priorität: Priorität: 
nach DIN EN 13508-2 0912003) sOfortlkurzfristiQ mittelfrlstia 

Andere Hindernisse SSE (Cl - 01 G) ~ 30 (% von ON) < 30 (% von DN) 

Beschreibung des Hindernisses. Gegenstand ragl durch die Wand ein (D), fremde l e itungen oder Kabel durchqueren die Rohrleitung (G) 

Sanierun sfristen·I . .,.'1 und SanierungsRriorität nach E DlN 1986-30 (10/2010),": __ ~ __ ~ .... 

Schadensklasse A I B I 
Sanierungsfristen WSZ II 3 Monate d

) 

WSZIII 6 Monate I 2 Jahre I 
außerhalb WSZ 6 Monate ) 5 Jahre 

) Jedoch spätestens bei der nächsten Um- oder Anbaumaßnahme am Gebäude, der Abwasseranlage oder den Außenanlagen des Grundstückes. 
) Bei lage der Abwasserleitungen im Grundwasser oder In der Grundwasserwechselzone sind die Fristen zu halbieren. 
) Bei gOnstigen Verhältnissen mit ausreichenden Grundwasserdeckschichteo können die Fristen verdoppelt werden. 
) Die Fußnoten abis c gellen bei WSZ 11 nicht 

Sanierungspriorität I 11 

sehr hoch mittel bis hoch 

Zuordnung ab 1 Schaden der Klasse A oder ab Schäden zwischen Klasse I und 111 
2 Schäden der Klasse B 'e 10 m 

Sanierungsfristen wie Schadensklasse A wie Schadensklasse B 
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Bildreferenzkatalog " Private Abwasserleitungen" 

Verfestigte Ablagerungen 

TV-Kamera 

• 

Besehr 
Im Kanal befinden sich verfestigte Ablagerungen, die durch eine Hochdruckreinigung i.d.R. nicht entfernt werden können. 

Sehadensklassen nach E DIN 1986-30 10/2010: 

S<:häden Schadensklassen 
Beschreibung Kodierung und gegebenenfalls A B C 

(Charakterisierung Cl bzw. C2) Priori tät: Priorität: Priorität: 
nach DIN EN 13508-2 (0912003) soforVkurzfristiQ mittelfristig keine/gering 

Ablagerungen BBC ~ 30 (% von ON) 2: 10 bis< 30 (%v. ON) <10 (% von ON) 

Sanierungsfristen')''''") und Sanierungsgriorität nach E DlN ,1986-30 (10/2010): 

Schadensklasse A I B I c 
Sanierungsfristen WSZ!I 3 Monate d 

WSZ III 6 Monate I 2 Jahre 5 Jahre 
außerhalb WSZ 6 Monate I 5 Jahre 10 Jahre 

) Jedoch spätestens bei der näctlsten Um- oder Anbaumaßnahme am Gebäude, der Abwasseranlage oder den Außenanlagen des GrundstOckes. 
) Bei Lage der Abwasserieitungen im Grundwasser oder in der Grundwasserwechselzone sind die Fristen zu halbieren. 
) Bel günstigen Verhältnissen mit ausreichenden Grundwasserdeckschichten können die Fristen verdoppelt werden. 
) Die Fußnoten a b!s c gelten bei WSZ 11 nicht. 
) In Wasserschutzzonen gilt Fußnote c nicht [ ... ] für Abwasserlelrungen, die gewerbliches Abwasser vor Abwasserbehandlungsanlagen I{lhren oder für Entwlsse· 

rungsanlagen die als Auffangvonichtungen nach DWA·A 787 betrieben werden. 

Sanierungspriorität I n UI 

sehr hoch mittel bis hoch sehr gering bis gering 

Zuordnung ab 1 Schaden der Klasse A oder ab Schäden zwischen Klasse I und 111 keine Schäden oder nur Schäden der 
2 Schäden der Klasse B je 10m Klasse C 

Sanierungsfristen wie Schadensklasse A wie Schadensklasse B wie Schadens klasse C 
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Bildreferenzkatalog " Private Abwasserleitungen" 

Oberflächenschaden, z.B. Korrosion 

Die Oberfläche der Kanalwandung ist beschädigt (z.B. Verschleiß, Korrosion, Rost). 

Sclladensklassen nach E DIN ,1986-30 

des Rohres 

Art des : Abplatzung (Ausbruch kleiner Teile aus der Oberflächenstruktur) (8); 
Art des (El; Bewahrung korrodiert (H) 
A rt des Schadens: ZUSChlagstoffe sichtbar (C); Zuschlagstoffe einragend (D); Bewahrung sichtbar (F); Bewahrung einragend (G) 

••••• Art des Schadens: Korrosionserscheinungen an der Oberfläche (J) 

Sanierungsfristen.)'bI,0) und Sanierung~(:Iriorität nach E DIN 1986-30 (,.!.:10~/~2y'01t'0~L-..: ____ _ 

Schadensklasse A I B I c 
Sanierungsfristen WSlll 3 Monate d

) 

WSZ II I 6 Monate I 2 Jahre I 5 Jahre 8) 

außerhalb WSZ 6 Monate 5 Jahre I 10 Jahre 
) Jedoch spätestens bei der nächsten Um- oder Anbaumaßnahme am Gebäude, der Abwasseranlage oder den Außenanlagen des Grundstückes. 
) Bei Lage der Abwasserleitungen im Grundwasser oder in der Grundwasserwechselzone sind die Fristen zu halbieren. 
) Bei günstigen Verhältnissen mit ausreichenden Grundwasserdeckschichten können die Fristen verdoppelt werden. 
) Die Fußnoten abis c gelten bei WSZ 11 nicht. 
) In W asserschutzzonen gilt Fußnote c nicht [ ... ] für Abwasserleitungen, die gewerbliches Abwasser vor Abwasserbehandlungsanlagen führen oder für Entwässe· 

rungsanlagen die als Auffangvorrich tungen nach DWA·A 787 betrieben werden. 

Sanierungspriorität I 11 111 

sehr hoch mittel bis hoch sehr gering bis gering 

Zuordnung ab 1 Schaden der Klasse A oder ab Schäden zwischen Klasse I und 111 keine Schäden oder nur Schäden der 
2 Schäden der Klasse B ie 10m Klasse C 

Sanierungsfristen wie SchadenskJasse A wie Schadensklasse B wie Schadensklasse C 
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Fehlende I schadhafte Dichtung 

Die Dichtung, die zwei aneinander liegende Rohre abdichten soll , fehlt (z.B. Roll ringe bei Kunststoffrohren nicht verwendet) 
oder ist schadhaft (z.B. Teerstrick bei Tonrohren mit Baujahr vor 1965). 

Schadensklassen nach E DIN 1986-30 10/2010): 

Schäden Schadensklassen 
Beschreibung Kodierung und gegebenenfalls A B C 

(Charakterisierung Cl bzw. C2) Priorität: Priorität: Priorität: 
nach DlN EN 13508-2 (09/2003) sofort/kurzfristig mittelfristig keine/gerinQ 

Fehlende I schadhafte Dichtung in DIN 1986-30 nicht explizit 
aufqeführt 

Sanierunllsfristen",b"" und Sanierunru;(lriorität nach E DIN 1986-30 (10/2010 : 

Schadensklasse A I B I c 
Sanierungsfristen 

J I 

Sanierungspriorität 

Zuordnung 

Sanierungsf risten 
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Bildreferenzkatalog "Private Abwasserleitungen" 
~fGr~UmwoIt, 
~1Qturo ..... v~ 
... a.....N •• ,eL t, ..... 

Fehlanschlüsse und Drainagen 

TV-Kamera 

D 
Es sind Fehlanschlüsse und I oder Drainageanschlüsse vorhanden. 

Schadensklassen nach E DIN 1986-30 (10/2010 : 

Schäden 
Beschreibung Kodierung und gegebenenfalls A 

(Charakterisierung Cl bzw. C2) Priorität: 
nach DIN EN 13508-2 (0912003) sofortlkurzfristig 

Fehlanschluss BDE (C2-Aj" X 
BDE (C2 - B)·· 

Drainagen in DIN 1986-30 nicht explizit aufge-
führt 

Anschluss 1St. falsdl angeschlossen, da Schmutzwasser ,n Regenwasser18rlungf kanal abfließt (A) 
•• Anschluss ist: fa lsch angeschlossen, da Regenwasser in Schmuttwasserleitungl.kanal abfließt (8) 

Schadensklassen 
B C 

Priorität: Priorität: 
mittelfristig keine/gering 

X 

-

Sanierungsfristen"· .,. 0' und Sanierun~j:!riorität nach E DIN 1986-30 (10/20101"-..: ____ _ 

Schadensklasse A I B I 
Sanierungsfristen W$l ll 3 Monate d

) 

WSZ11I 6 Monate I 2 Jahre I 
außerhalb WSZ 6 Monate I 5 Jahre I 

) Jedoch spätestens bei der nächsten Um- oder Anbaumaßnahme am Gebäude, der Abwasseranlage oder den Außen anlagen des GrundstQckes. 
) Bei Lage der Abwasser1eitungen im Grundwasser oder in der Gn.JI'Idwasserwechsslzone sind die Fristen zu halbieren. 
) Bei gOnsligen Verhältnissen mit ausreichenden Grundwasserdeckschichlen können die Fristen verdoppelt werden. 
) Die Fußnoten abis c gelten bei WSZ 11 nicht. 

Sanierungspriorität I 11 

sehr hoch mittel bis hoch 

Zuordnung ab 1 Schaden der Klasse A oder ab Schäden zwischen Klasse I und m 
2 Schäden der Klasse B je 10 m 

Sanierungsfristen wie Schadensklasse A wie Schadensklasse 8 
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Brandrisse 

Bei Ton- bzw. Steinzeugrohren können produktionsbedingt sogenannte Brandrisse entstehen. Die Brandrisse befinden sich nur 
in der Glasurschicht der Ton- bzw. Steinzeugrohre. 

Schade" krass "nach E DrN 1986- 0 10/2010):-..,: -::-______________ _ 
Ein Brandriss ist kein Schaden, sofern nur die Glasurschicht betroffen ist. 

""""-"""-"'''-'.L!~!1.W~""",-,(1 0/201 Oll: _____ -' 
Eine Sanierung ist nicht erforderlich, sofern nur die Glasurschicht betroffen ist. 
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